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§. 1
® i e erneuerte treue Hilfe ist ein Verein, welcher 

sich's zum Zwecke setzt: bei eintretendem Sterbefulle ei­

nes seiner Mitglieder, den Nachbleibenden desselben eine 
weiter unten naher bestimmte Quote an Beerdigungs­
Geldern zu verabreichen. Es besteht dieser Verein voll­

zählig aus 200 zahlenden, die jedesmaligen Vorsteher 

mit eingeschlossen, und den, gemäß §. 40., Soulagement 
genießenden Mitgliedern.

2.
Als Mitglieder können in diesen Verein aufgenom­

men werden : Gelehrte, Civil-Beamtete, Kaufleute, Hand- 
lungs-Commi's, Gutsbesitzer, Arrendatoren, Kunstler, 
Fabrikanten und Gewerks-Meister; doch müssen solche 

Personen, und, wenn sie verheirathet sind, auch ihre 
Frauen, bei ihrer Aufnahme gesund, von gutem Rufe, 

und nicht über 50 Jahre alt seyn.

§. 8.
Jedes Mitglied, das einen Candidaten zur Wahl 

zu bringen wünscht, hat eine vom Candidaten und von 

ihm, als Proponenten, unterschriebene, genaue und rich­

tige Angabe des Namens und Alters, des Standes, 
Gewerbes und Domicils des Candidaten, und, falls der­

selbe geheirathet, auch der Frau Vor- und Zu-Namen 
und genauestes Alter dem die Kasse führenden Vorsteher 



4 --

zur Eintragung in das Candidaten-Buch zuzustellen. 
Wird die Richtigkeit einer solchen Angabe in Zweifel 

gezogen, so haben die Proponirten den Vorstehern die 
nöthigcn genügenden Beweise baldmöglichst, allerspäte­

stens binnen drei Monaten, bei Verlust der von ihnen 

errungenen Rechte und geleisteten Zahlungen, nachzu­

liefern.
4.

Die Aufnahme der Candidaten zu provisorischen 
Mitgliedern geschieht in den Versammlungen des Stif- 

ter-Comite durch Ballotement, und zwar »«ach der Rei­

he-Folge, wie solche int Candidaten-Buche verzeichnet 
stehen; doch kann nur dann das Ballotement statt fin­

den, wenn der Proponirte wenigstens Dreien der Stif­

ter bekannt ist. Die Mehr-Zahl der Valle entscheidet 

über die Aufnahme desselben. In dringenden Fallen, 
bei sofort zu ergänzender Lücke in der Mitglieder-Zahl, 
mögen auch die Vorsteher in ihren Versammlungen über 

so viele der aufgegebencn Candidate», als zur Com- 

pletirung der Mitglieder erforderlich find, ballotiren, 

doch müssen in solchen Fallen die Proponirten von allen 
Vorstehern gekannt seyn, und das Ballotement ein­
stimmig für die Aufnahme entscheiden. — Ein Can- 

didat, welchem das Ballotement die Aufnahme versagt 

hat, kann, wenn er sich nach §.2. für die Gesellschaft 

eignet, nach einem Jahre wieder proponirt werden.

§. 5.
Ein provisorisch aufgenommenes Mitglied hat das 

in §. 6. bemerkte Eintritts-Geld, gegen eine Quitturrg 
von dem kassaführenden Vorsteher, binnen 14 Tagen 

zu entrichten, und muß, wenn es in die Reihe der akti- 
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ven Mitglieder tritt, die Richtigkeit seiner, laut §. 3 ge­

machten, Angaben durch ein nach dem, diesen Statu­

ten sub Litt. A. beigefügten, Schema ausgestellte- Re­

versale bekräftigen, ingleichen durch Unterschrift der Sta­

tuten sich zur pünktlichen Befolgung der in ihnen aus­
gestellten Forderungen verpflichten. Erfüllt Jemand diese 

Obliegenheit bei seiner Aufnahme nicht in der bestimm­
ten Frist, so ist solches als dessen Verzichtleistung auf 

den Eintritt zu betrachten.
§. 6.

Jedes provisorische Mitglied dieses Vereins hat für 

das ihm cinzuhändigendc Exemplar dieser Statuten 
50 Kop. S.M., und an Eintritts-Geld, falls dasselbe 
nicht über - - - - 40 Jahre ist, 3Rbl. S.M.

bei einem Alter von 41 Jahren - 3| —
42 — - 4 —

43 — - 4z —
44 — = 5 —

45 — - 5z —

46 — - 6 —

47 — - 7 —
48 — - 8 —

49 — - 9 —
zu entrichten, und falls dasselbe bei seinem spateren 
Eintritt als wirkliches Mitglied das in §.2. dieser Sta­

tuten bestimmte, höchste Alter von 50 Jahren überschrit­
ten haben sollte, die Berechtigung, sich die Rechte eines 

wirklichen Mitgliedes durch Nachzahlung derjenigen Bei­

trage, die in diesem Vereine von dem Tage ab, daß 
dasselbe 50 Jahr alt geworden, bis zum Vorrücken zum 

wirklichen Mitgliede, statt gefunden haben, zu erwer- 
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ben. Ein provisorisches Mitglied, welches diese, auf 

Billigkeit begründete, Nachzahlung verweigert, wird, alS 
auf diese Vergüi^stigung verzichtend, mit Einbuße sei­
ner, beim Eintritt als provisorisches Mitglied geleiste­

ten, Zahlung aus diesem Vereine entlassen, und cs rückt 
in dessen Stelle das nächstfolgende provisorische Mit­

glied vor. Würde dagegen der Gesundheits-Zustand 
eines provisorischen Mitgliedes seine Aufnahme als akti­

ves nicht gestatten, so wird ihm das entrichtete Ein­
tritts-Geld zurück gezahlt, und sein Name im Candi- 

daten-Buche gestrichen.

§. 7.
Oie Gattin eines Mitgliedes ist bei dessen Lebzei­

ten keinen besonderen Zahlungen, noch Beitragen, für 
ihre Person unterworfen, doch hat sie die nämlichen 

Ansprüche, als ihr Gatte, auf Vegrabniß-Geldcr, ganz 
so, als wenn sie Eintritts-Geld und Beitrage für sich 

besonders bezahlt hatte.
Im Fall einer Ehescheidung bleibt der Mann Mit­

glied dieses Vereins; die abgeschiedene Frau aber hat, 
wenn sie Mitglied desselben zu bleiben wünscht, darum 
in den ersten drei Monaten nach der Ehescheidung bei 

den Vorstehern anzusuchen, und tritt, wenn sie sich im 

Uebrigen nach §. 2. dieser Statuten dazu gualificirt, 
gegen Erlegung des Eintritts-Geldes nach §. 6. dieser 

Statuten, ohne Ballotement, mit den nämlichen Mit­

glieds-Rechten, welche ihr abgeschiedener Mann besitzt, 

in diesen Verein ein. Verheirathet sic sich aber wie­
der, so kann deren Mann nur, nach Vorschrift dieser 

Statuten, als Candidat proponirt, und dessen Aufnah­

me. durch Ballotement bestimmt werden. Uebrigens 



7

habe» weder Frauen, noch Witwen, auch wenn sie wirk­

liche Mitglieder sind, Zutritt zu den Gesellschafts-Ver­

sammlungen.

§. 8.
Ein Mitglied, welches eines Kriminal-Verbrechens 

überführt worden, soll sofort aus diesem Vereine, mit 

Einbuße der von ihm geleisteten Zahlungen, ausgeschlos­

sen werden, jedoch ohne Anwendung auf die Frau des­

selben, wenn diese kein Theil an dem begangenen Ver­

brechen hat, und eben so umgekehrt, wenn die Frau 
eines Kriminal-Verbrechens überführt worden, an wel­

chem der Mann kein Theil genommen hat.

§. S.
Mitglieder, welche schon eine einmalige Quote für 

ihre verstorbene Frau erhalten, haben, wenn sie sich wie­
der verheirathen, ihre Frauen binnen sechs Monaten 

mit 3 Rubel 50 Kop. S.M. einzukaufen. Versäumen 

sie solches, oder verweigern sie diese Zahlung auf die an 
sie ergangene Aufforderung, so verlieren sie beim etwai­

gen Ableben ihrer Gattinnen das Recht, die Sterbe­

Quote für selbige zu fordern.

§. 10.
Jedes Mitglied ist verpflichtet, seine etwaige Woh­

nungs-Veränderung dem kassaführenden Vorsteher auf 
das Genaueste anzuzeigcn. Wer über zwei Werst — 

von dem Rathhause gerechnet— oder auf einem Holme 

wohnhaft ist, ingleichen, wer auf längere Zeit zu ver­

reisen gedenkt, har demselben Vorsteher in einer schrift­

lichen Anzeige Jemanden zu ernennen, der Statt seiner 

die diesen Verein betreffenden Bestellungen annehmen, 
und die erforderlichen Beitrage leisten werde. Wenn 
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Mitglieder durch Verabsäumung dessen, oder durch Ver- 
nachläßigung und Saumseligkeit ihrer Stellvertreter in 

Nachtheil und Verlust geratheu sollten, so können keine 

Entschuldigungen berücksichtigt werden.

11.

Die fünfzig männlichen Mitglieder dieses Vereins, 

welche, nach der Zeit ihres Eintrittes in denselben, sei­
ne ältesten Mitglieder sind, werden als Stifter dessel­

ben betrachtet, und bilden den wähl- und beschlußfähi­

gen engcrn Ausschuß des Ganzen, an welchen alle er­
steren betreffenden Angelegenheiten, die von Wichtigkeit 
sind, oder der Administration zweifelhaft erscheinen, 

durch die Vorsteher zur gemeinsamen Verathung und 
inappellabelen Entscheidung gebracht werden.

Dieser Stifter-Comite wird, bei eintretender Va­
kanz, durch das, den Jahren der Mitgliedschaft nach, 

nächstfolgende Mitglied ergänzt, und die Vorsteher ha­

ben dafür zu sorgen, daß auch an Stelle solcher Co- 

mite-Glieder, die durch hohes Alter, Krankheiten, drin­
gende Geschäfte u. s w. behindert werden, an den Ve- 

rathungen in den Stifter-Versammlungen Theil zu neh­

men, Andere der Reihe-Folge nach eintreten, damit 
die Stifter-Versammlungen auch hinreichend vollzählig 
besucht werden. Um die durch Sterbefälle, anhaltende 

Krankheiten, Reisen oder sonstige Hindernisse entstande­
nen Lücken in der Zahl des Stifter-Comite's jedesmal 
ohne Verzug ergänzen zu können, werden in jeder Stif­

ter-Versammlung die nächstfolgenden fünf der Mit­

gliedschaft nach ältesten Mitglieder, welche sich zum 
f. z. Eintritt als Stifter bereitwillig erklärt haben, der 
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Reihe-Rolge nach, wie solche bei einttelenden Vakanzen 
vorrncken, als Suppleanken namhaft gemacht.

12.
Der Stifter- Comite wird, auf Veranstalten der 

Vorsteher, so oft es erforderlich ist, durch gedruckte 
Einladungs-Zettel zusanimeu berufen, außer welchen 

noch auf einem schriftlichen Circulair der Empfang von 
den Eingeladenen bescheinigt wird, und nur legale Ab­

haltungen, als: Krankheiten, dringende Geschäfte, Rei­
sen u. s. w. können, wenn solche den Vorstehern zeitig 

vor der siatthabenden Versammlung schriftlich angezeigt 

werden, das Ausbleiben eines Stifters oder Vorstehers 

rechtfertigen, wogegen jedes nicht dergestalt gerechtfer­
tigte Wegbleiben das erste Mal mit einer Geldstrafe von 
30 Kop. S. M., das zweite Mal mit einer Geldstrafe 

von 50 Kop. S.M. belegt, das dritte Mal aber, unter 

Beitreibung der bereits verwirkten Geldstrafen, mit Ent­

bindung von den Verpflichtungen als Stifter, gerügt, 

und die erledigte Stelle, wie in §. 11. bestimmt wor­
den ist, ergänzt wird. Ausgebliebene Mitglieder des 

Stifter-Comite's stimmen stillschweigend den von dem­
selben gefaßten Beschlüssen bei.

§. 13.
Die Berathungen des Stifter-Comite's können nicht 

eher, als wenn 20 Personen, mit Einschluß der Vor­
steher, versammelt sind, beginnen, und werden alsdann 

zunächst die von den Vorstehern seit der letzten Stif­

ter-Versammlung aufgenommeneu Protokolle verlesen, 

und darauf das Uebrige zum Vortrage gebracht. Die 
von dem Stifter-Comite gefaßten Beschlüsse haben volle 
Giltigkeit. Finden sich getheilte Meinungen über einen 
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Gegenstand, so entscheidet die aus dem vorgenommenen 
Ballotement hervorgchende Stimmen-Mehrheit. Bei 

gleicher Anzahl von Stimmen wird durch Wahl der 

Stifter einer von den anwesenden Vorstehern erbeten, 

durch Ertheilung eines Balles, dem Ballotement den 
Ausschlag zu geben. In der, einige Wochen vor dem 
jedesmaligen jährlichen Stiftungs-Tage dieses Vereins 

statt findenden Versammlung der Stifter, wird diesen 

von den Vorstehern, unter Vorlegung aller dazu erfor­
derlichen Dokumente, eine Uebersicht von dem Vermö­

gens-Zustande des Vereins mitgetheilt. Hierauf wer­
den aus den anwesenden Stiftern drei zu Revidenten 

der letztjahrigen Geschäfts-Führung gewählt, welche in­

nerhalb der nächstfolgenden acht Tage sammtliche Ge- 

schafts-Vücher genau zu kontrollircn und zu rcvidiren, 
und am nächsten Stiftungs-Tage der Gesellschaft einen 

schriftlichen, von ihnen sammtlich unterschriebenen, Be­

richt über den Befund vorzutragen haben, welcher so­

dann, nachdem er in das Protokoll ausgenommen wor­
den, bei den übrigen Dokumenten des Vereins asservirt 

wird.
§. 14.

Die Beschlüsse und Bestimmungen des Stifter-Co- 

mite's sind durchaus inappellabel. Jedes Ansuchen um 
richterliche Hilfe gegen denselben, zieht sofort für Den­

jenigen, der die Klage erhoben, den Ausschluß aus dem 
Vereine und den Verlust aller bisher gelcisten Beitrage 

nach sich.
§. 15.

Die spccielle Verwaltung der laufenden Geschäfte 

des Vereins wird von den Stiftern an vier, eben so­
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wohl aus ihrer Mitte, als auch aus den übrigen Mit­

gliedern nach Stimmen-Mehrheit zu erwählende Vor­

steher übertragen, die die Geschäfte nach eigener Ueber- 
cinkunft unter sich thcilen, der Gesellschaft jedoch soli­

darisch für eine gewissenhafte Amtsführung verantwort­
lich find. Sollten im Laufe eines Jahres durch legale 

Ursachen zwei Vakanzen unter den Vorstehern eintre­

ten, so haben die beiden übrigen Vorsteher den Stifter- 

Comite zur Wahl neuer Amts-Genossen zusammen zu 

berufen.

§. 16.
Jährlich tritt nur ein Vorsteher, und zwar derje­

nige, welcher am längsten dem Amte vorgcstanden, aus 
der Administration, doch kann derselbe mit seiner Ein­

willigung auf den dringenden Wunsch des Comite's von 
Neuem gewählt werden. Niemand darf die ihn tref­
fende Wahl zum Vorsteher, wenn er sich nicht durch 

legale Ursachen, wie Reisen, Krankheiten u. s. w., auf 
genügende Weise entschuldigen kann, das erste Mal ab- 

lehncn; jede illegale Weigerung bewirkt Ausschluß aus 

dem Verein und Eiiebuße aller geleisteten Beitrage.

§. 17.
Spätestens innerhalb 14 Tagen nach dem jedes­

maligen Stiftungs-Tage haben die lctztherigen Vorste­

her, in einer dazu zu veranstaltenden Versammlung, 

dem cintretenden Collcgen sammtliche, diesem Vereine 

gehörigen, Dokumente, Gelder, Bücher, Papiere rc. zur 
Durchsicht vorzulegen, und denselben in das von ihm 
zu übernehmende Vorsteher-Geschäft einzuführen, wo- 

llächst dessen etwaige Bemerkungen oder Richtig-Bcfin- 

den in's Protokoll-Buch aufzunehmen sind.
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§. 18.
Der die Kasse führende Vorsteher hat alle zum Ve­

sten dieses Vereins einstießenden Eintritts-, Veitrags- 
und übrigen -Gelder unter "Einnahme," gleich wie die 

von ihm zu machenden verschiedenen Auszahlungen un­

ter "Ausgabe" in das Kasse-Buch dieses Vereins ein­

zutragen, die Beitrage, nach den dazu eingerichteten 

O.uittungs-Büchern, aus denen die Quittungen ausge­
schnitten worden, und eine Notiz zur Seite im Buch 

zur Controllirung verbleibt, einkasstren, und die Vegrab- 

niß-Gelder gegen die von dem Empfänger in einem 
dazu eingerichteten Buche zu unterschreibende, als Be­

leg dienende, numerirte Bescheinigung auszahlen zu las­
sen, auch dem protokollführcnden Vorsteher am Schlüsse 

des Monats, das in seinen Geschäfts-Verrichtungen Vor­
gegangene, zur Aufnahme in's Protokoll-Buch, schrift­

lich mitzutheilcn. Zu den laufenden Ausgaben, ab- 

schlaglichen Begrabniß-Geldern und andern Auszahlun­

gen m'oge der die Kasse führende Vorsteher eine baare 

Sunmie von zwei- bis allerhbchstens dreihundert Ru­

beln S. M. bei sich im Verwahrsam halten; doch wird 

derselbe verpflichtet, falls bei ihm eine größere Summe 

vorhanden seyn sollte, davon sofort die andern Vorste­

her in Kenntniß zu setzen, und mit ihnen gemeinschaft­
lich dafür zu sorgen, daß die, vorstehende Summe über­

steigenden, Gelder in kleinen Pfandbriefen oder Schei­

nen der neuen städtischen Spar-Kasse oder auf andere 

sichere Weise, nur nicht auf Immobilien, fruchtbar ge­

macht werden; und sind dergleichen Gelder, bis solche 

begeben, oder die an deren Stelle getretenen Scheine, 

so wie die Depositen bei den übrigen Dokumenten und 
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Papieren dieses Vereins in dem, bei dem die Kasse füh­
renden Vorsteher in Verwahrsam befindlichen Gesell­
schafts-Kasten aufzubewahren. Letzterer wird unter drei 

verschiedenen Schlössern gehalten; drei der Vorsteher 

vcrtheilen unter sich die Schlüssel zu demselben, und 
müssen eben daher auch diese bei jedesmaliger Eröff­
nung desselben gegenwärtig seyn.

19.
Alle Anordnungen der funktionircnden Vorsteher 

stehen unter dem besonderm Schutze des Stifter-Comi- 
te"s, und sind von jedem Mitglicde dieses Vereins un­

bedingt zu erfüllen, selbst wenn sie sich nicht auf aus­
drückliche Bestimmungen dieser Statuten gründeten, son­

dern von den funktionirendcn Vorstehern, nach deren 

vollgiltigem Beschlusse, wozu die Einstimmigkeit von 

drei derselben erforderlich ist, für einen bereits einge­

tretenen oder eintretenden besonder« Fall, als den ob­

waltenden Umstanden nach, zum Vesten des Vereins 
für nöthig erachtet würden. Der Stifter-Comite' hat 

jedoch in seiner nächsten Versammlung zu bestimmen, 
ob und wie fern solche für besondere Falle getroffene 

Anordnungen für die Zukunft in Kraft verbleiben, oder 

welche Festsetzungen für vorkommende ähnliche Falle 
künftig zur Richtschnur für die Vorsteher dienen sollen.

20.
Jedes einzelne Protokoll ist von dem Protokoll-Füh­

renden, so wie das in der jedesmaligen Stifter-Ver­

sammlung aufgenommene, ingleichen das letzte Proto­
koll in jedem Gesellschafts-Jahre von sammtlichen Vor­

stehern im Protokoll-Buche zu unterschreiben.
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§. 21.
Nicht gerechtfertigtes und nicht gehörig zu recht­

fertigendes Ausbleiben eines Vorstehers in den Vorste­

her-Versammlungen wird das erste Mal mit einer Geld­
strafe von 30 Kop. S. M., das zweite Mal mit 50 Kop. 

S. M., das dritte Mal mit 1 Rbl. S. M., beim nächst­

folgenden Male aber mit Ausschluß aus diesem Vereine, 

unter Einbuße aller geleisteten Beitrage, gerügt, und ist 
ein solcher Vorsteher, nach Befinden der Umstande, auch 
noch außerdem gerichtlich anzuhalten, über seine Ge­
schäfts-Führung sich pflichtschuldigst zu verantworten.

22.

Beschwerden über Vorsteher sind schriftlich durch 

die Administration an den Stifter-Comite zu richten, 
der sodann für Rechnung des Schuldigen oder grund­

losen Klagers durch den Einkassirer einzuladen ist, den 

Gegenstand der Beschwerde zu prüfen, und über ihn 

zu entscheiden hat, auch, den Umstanden nach, dem 
succumbirenden Theile eine Strafe bis 5 Rubel S. M. 

auferlegen kann.

§. 23.

Die Geschäfts-Bestellungen des Vereins werden 

durch den Kassircr besorgt, der von den Vorstehern ge­

wählt und entlassen wird, wenn er dewan ihn zu nia- 
chcnden Forderungen nicht auf das Genügendste ent­

spricht. Bei Besetzung einer solchen Stelle ist ein Mit­

glied dieses Vereins, wenn es sich zu derselben gemel­
det hatte, und passend für das Geschäft erscheint, vor­

zugsweise zu berücksichtigen.
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§. 24.
Der Kassier hat vor seiner Anstellung entweder die 

Cautions-Schrift zweier annehmbar befundener Caven­

ten, welche in Solidum expromissorisch für alles Erste­

rem Anvertraute, sowohl Gelder, als Geldes-Werthschaf- 
ten, oder auch einen Livländischen Pfandbrief von ein­
hundert Rubeln S.M., nebst Zins-Coupons, dessen Ren­

ten er jedoch zu genießen hat, zu deponiren; ferner ein 

Mitglied der Gesellschaft oder ein anderes annehmbar 

befundenes Subjekt, welches im Fall eintretender Krank­
heit das Kasstrcr-Geschäft für ihn an seiner Stelle und 

unter seiner Bürgschaft übernimmt, zu seinem Substi­

tut willig zu machen. Die von den Vorstehern dem 
Kasstrer, nach dem diesen Statuten sub Litt. B. beigc- 
fügten Schema, zu ertheilende Geschäfts-Instruktion, 

ist sowohl von ihm, als auch von seinem Substituten 

zu unterschreiben.

25.
Für die in der Instruktion näher bezeichneten und 

noch sonst vorfallenden Geschäfts-Verrichtungen des Kas­
sirers dieses Vereins werden, als dessen Emolumente, 

demselben:
a) Bei jedem Slerbefalle, zu welchem derselbe die 

Beiträge von den Mitgliedern einkasstrt und ab­

zuliefern hat, zehn Rubel S.M.;

b) für jede Zusammenberufung der Glieder des Stif- 
ter-Comite's vier Rubel S-M.;

c) für jede Einladung sämmtlicher Mitglieder dieses 

Vereins, sei cs zur Feier des Stiftungs-Tages 
oder zu einer extraordinaire» General-Versamm­
lung, zehn Rubel S. M., und
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d) ein Drittheil der ihm zur Einkussirung übergebe­

nen und von ihm abgelieferten Strafgelder ge­

zahlt.
§. 26.

Jedes Mitglied, das zu einer Geldstrafe verur- 

theilt ist, hat dem Kassirer solche unweigerlich zu ent­

richten, und die geschehene Liquidation derselben in dem 
sogenannten Strafgelder- Buche zu bemerken. Sollte 

Jemand sich weigern, die Zahlung der verwirkten Straf­

gelder zu leisten, so wird der Betrag derselben von der 
Hilfs-Kaffc (siehe §. 3.) geleistet, die bei dem eintreten­
den Sterbefalle des Straffälligen ihre Auslage von der 

zu zahlenden Leichen-Quote abzieht. — Ein Orittheil 

der einkassirten Strafgelder gehört dem Kassirer, die bei­

den andern aber werden zum Besten der Hilfs-Kaffe 
notirt, und es darf darum Niemanden das verwirkte 

Strafgeld erlassen werden.

§. 27.
Der Selbstmord eines Mitgliedes oder seiner zum 

Vereine gehörigen Frau, kann den Angehörigen ihre sta­
tutenmäßigen Rechte auf das Vegräbniß-Geld nicht 

schmälern.
§. 28.

Bei dem Sterbefalle eines verheiratheten Mitglie­

des dieses Vereins, dessen Gattin mit ausgenommen 
worden, hat Letztere, wenn sie ferner Mitglied zu blei­
ben wünscht, solches bei Empfang der Vegräbniß-Gel- 

der schriftlich zu erklären, und sich zur Fortbezahlung 

der Beiträge, wenn bereit erforderlich werden, zu ver­
pflichten, wonach sie mit allen, einem Mitgliede zustän­

digen, Rechten in der Stelle ihres verstorbenen Gatten 



— 17 —

im Vereine verbleibt. Sollte sie aber nicht geneigt seyn, 

dem Vereine ferner anzugehören, so ist ihr das in §. 35. 
erwähnte ganze oder übrig bleibende Depot-Geld von 
zehn Rubeln S.M. sogleich auszuzahlen.

§. 29.
Zu denjenigen Angehörigen, welche auf den Em­

pfang der statutenmäßigen Auszahlung stillschweigenden 

Anspruch haben, gehören nach der Ordnung zunächst:

l .) die nachbleibende Ehehälfte;
2 .) Kinder oder Großkinder (wozu auch die in die 

Einkindschaft aufgenommenen Stiefkinder zu 
zählen);

3 .) Aeltern;

4 .) Geschwister oder Geschwister-Kinder.

§. 30.
Jeder, ohne genannte Erben dem Verein Ange­

hörende, kann bei Lebzeiten eine Verfügung über das 

bei dessen Ableben statutenmäßig zu verabfolgende Ve- 
gräbniß-Geld treffen, und eine Person in rechtsgiltiger 
Art bevollmächtigen, welche nach dessen Tode dasselbe 

zu heben berechtigt seyn soll. Ein solcher muß über 
seine Verfügung den Vorstehern schriftliche Anzeige thun, 

und ihnen ein über dieselbe in gehöriger Art ausgestell­

tes Dokument einliefern, dessen Empfang von den Vor­

stehern in's Protokoll eingetragen und bei der Kaffe auf­

bewahrt wird. Die von der Administration gegebene 
Bescheinigung über das erhaltene Verfügungs-Doku­

ment wird von dem designirten Empfänger des Be- 

gräbniß-Geldes, nach erfolgtem Ableben des Testator-, 

der Gesellschaft retradirt.

2
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§. 31.
Stirbt ein Mitglied an einem andern Orte, oder 

würde es verhindert werden, eine Disposition in der 

eben beschriebenen Form zu machen, so haben die Vor­

steher das auszuzahlende Sterbe-Geld so lange in Kasse 

aufzubewahren, bis auf beigebrachte, unzweifelhaft ge­
nügende, gerichtliche oder außergerichtliche Beweise die 

Auszahlung desselben bewerkstelligt werden kann, und 

der Verein vor allen ferneren Ansprüchen sicher gestellt 
ist. Nach Verlauf dreier Jahre verfällt die bis dahin 

nicht empfangene Summe der Gesellschaft. (S. §. 33.) 

32.
Damit aber* die nächste Bestimmung der Vegräb- 

niß-Gelder nicht verloren gehe, so haben die Vorsteher, 

wenn in 24 Stunden nach dem angezeigten Ableben 
eines Mitgliedes die in den vorigen §. 29. und 30. be­
zeichneten legitimen Personen sich nicht gemeldet hat­
ten, nach ihrem Dafürhalten nur so viel vorläufig aus­

zuzahlen, als zur anständigen Bestattung der Leiche er­
forderlich ist, was jedoch die Hälfte der Begräbuiß-Quote 

nicht übersteigen darf; den Rest jedoch späterhin nur 

den sich gehörig Legitimirenden zu verabreichen. (Siehe 

§. 18. und 31.)
§. 33.

Sollte während der ersten sechs Monate, nach dem 

Ableben eines Mitgliedes, Niemand mit legitimen An­

sprüchen an die voil dem Vereine auszuzahlende ganze 

Vegräbniß-Quote, oder eine Restanz derselben sich ge­
funden haben, so fällt, nachdem für Rechnung der et­

wa vorhandenen Erbnehmer eine Aufforderung zur Mel­

dung, mit Anberaumung eines sechömonatlichen Ter- 
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mins, in den Reichs-Zeitungen ergangen, der nach be­
strittener Leichni-Vestattung sich ergebende Ueberschuß, 

nach Ermessen der Vorsteher, an die Gesellschaftö- oder 
an die Hilfs-Kasse. Jedoch werden die für ein ohne 

rechtsgiltige Disposition an entferntem Orte verstorbe­

nes Mitglied zur Bestattung erweislich gemachten Aus­
lagen an die sich zu solchen Bekennenden zurück er­

stattet.

§. 34.
Oie von diesem Vereine für Sterbefalle bestimmten 

Begrabniß-Gelder können weder zu Konkursen gezogen, 

noch von etwaigen Gläubigern der Verstorbenen oder 
ihrer Angehörigen in Anspruch genommen, und dadurch 

ihrer Bestimmung entzogen werden. Nur diesen! Ver­

eine steht die Berechtigung zu, den Betrag seiner an 
das Mitglied habenden Forderung von den bei dessen 

oder seiner Gattin Ableben zu verabreichenden Vegrab- 
niß-Geldern in Abzug zu bringen.

§. 35.
Mit der Eiukassirung der Leichen-Gelder und Zah­

lung derselben an die Vetheiligten wird es folgender 

Art gehalten:
1 .) Stirbt ein Mitglied oder seine Gattin wahrend 

der drei ersten Jahre der Mitgliedschaft (diese datirt sich 

immer von dem Tage der zuerst gelöseten Beitrags­
Quittung), so wird keine Einkassirung von Beiträgen 

veranstaltet, sondern es wird aus den Mitteln der Kasse 

dem nachbleibenden Theile innerhalb 24 Stunden, nach 

erfolgter Todes-Anzeige, die Summe von 50 Rubeln 

S. M. baar ausgezahlt; auch bleibt ihm noch ein Gut­
haben an Depot von 10 Rubeln S.M. für die nächst­
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folgenden Sterbefalle, für welche Beitrage einkassirt wer­

den, in der Kaffe. Sollte diese nicht im Stande seyn, die 
angegebene Leichen-Quote zu zahlen, so ist von jedem 

Mitgliede ein Beitrag von 30 Kop. S. einzukasstren.

2 .) Stirbt ein Mitglied oder dessen Gattin, welche 
noch nicht volle fünf Jahre aktive Mitglieder waren, 

so erhalt der nachbleibende Theil innerhalb 24 Stun­

den, nach erfolgter Todes-Anzeige, die Summe von 
90 Rubeln S. M., und besitzt außerdem noch ein Gut­

haben an Depot-Geld von 10 Rubeln S. M. für die 

nächstfolgenden Sterbefalle, für welche Beitrage einkas- 

sirt werden, in der Kasse. Zur Bestreitung dieser Lei- 
chen-Quote wird von jedem Mitgliede ein Beitrag von 

50 Kop. S.M. einkassirt.

3 .) Stirbt ein Mitglied oder seine Gattin, welche 

bereits über fünf Jahre und bis inclusive 20 Jahre 

aktive Mitglieder des Vereins waren, so erhalt der 
nachbleibende Theil die Summe von 165 Rubeln S.M., 

und besitzt ein Guthaben an Depot-Geld von 10 Ru­
beln S. M. für die nächsten Sterbefälle, für welche Bei­

trage einkassirt werden.
4 .) Für den Sterbefall eines Mitgliedes, welches 

über 2O Jahre und bis volle 25 Jahre dem Vereine an- 
geh'ort hat, erhält das Sterbehaus 175 Rubel S. M. 

ausgezahlt, und hat außerdem ein Guthaben von IO Ru­
beln S.M.

5 .) Endlich für den Sterbefall eines Mitgliedes, 

welches schon über 25 Jahre dem Vereine nicht nur an­
gehört, sondern auch Beiträge gezahlt hat, werden volle 

200 Rubel S.M. gezahlt, und es bleibt kein Gutha­

ben nach.
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Innerhalb 24 Stunden, nach erfolgter Todes-An­
zeige, werden für die Sterbefalle unter Punkt 3, 4 u. 5. 

die erste Quote, mit der Halste, und sobald die Einkas- 
sirung für den Sterbefall geschehen, der Rest ausge­

zahlt. Zur Bestreitung dieser höchsten Summen von 
Punkt 3, 4 u. 5. des Begrabniß-Geldes, wird von je­
dem Mitgliede 1 Rbl. S.M. einkasstrt, so daß also die 

ganze Einkassirung 200 Rubel S. M. betragt. Von die­
sem Einkasstrten werden 12j Proccnt, d. i. 25 Rbl. S., 
zur Deckung der Einkassirungs-Kosten, etwaigen Ausfälle 

u. s. w. bestimmt; die noch übrigen IV Rbl. S.M. blei­

ben, wie schon bemerkt worden, als Depot-Geld für 
den nachbleibenden Theil, in der Kasse. Wenn mehre 

Sterbefalle Zusammentreffen, so wird, nach der Reihe 
derselben, jedoch monatlich nur für eine Leiche, ein­

kasstrt.
§. 36.

Bei Sterbefallen, wo keine dem Verein angehbri- 

rige Person nachbleibt, findet auch kein Depot-Abzug 

statt, sondern es werden alsdann von der Vegrabniß- 
Quote nur die Beitrage für solche Sterbefalle abgezo­
gen, welche bis zu dem Monate statt gefunden haben, 

in welchem die Einkasstrung des Leichen-Geldcs für daS 

in Rede stehende verstorbene Mitglied bewerkstelligt wer­

den soll; dasselbe gilt auch, wenn Frauen bei dem Ab­
leben ihrer Manner erklären, ferner nicht dem Verein 

angehören zu wollen.

§. 37.
Die Zahlung dieser Beitrage hat ein jedes Mitglied 

sofort, und zwar spätestens vor Ablauf des in dem 
auf der gedruckten Quittung bemerkten vierw'ochentli- 
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cheil Termins, vom Dato der Quittung ab, dem be­

auftragten Einkassirer zu entrichten. Nach Ablauf die­
ses Termins wird dem säumigen Zahler nur noch eine 

Frist von vierzehn Tagen verstattet, unter der still­

schweigenden Verwarnung, daß, wenn in diesem Zeit­

räume die Einzahlung des Beitrages nicht erfolgt, der­
selbe unabänderlich und ohne Weiteres, mit Verlust sei­

nes Mitglied-Rechts und feiner früheren geleisteten Bei­
träge, aus der Zahl der Mitglieder dieses Vereins aus­

geschlossen wird. Doch kann ein auf diese Weise aus 
dem Vereine geschiedenes Mitglied, innerhalb der ersten 
sechs Monate, gegen baare Einzahlung aller rückstän­

digen Beitrage und einer Geldstrafe von zwei Rubeln 
S. M. zum Besten der Kasse, wiederum in seine frü­

heren Rechte eintreten.

§. 38.
Sehr dienlich für den wohlthatigen Zweck des 

Vereins würde es seyn, wenn das Pränumeriren der 
Beitrage unter den Mitgliedern üblicher würde, wie 

solches schon von Manchen geleistet wird, die sich auf 
diese Weise vor Versäumnissen und Strafen zu sichern 

suchen. Der kassaführende Vorsteher wird dergleichen 
Beitrags-Pränumeration gegen Quittung entgegenneh­

men, in das Conto der Depot-Gelder eintragen, und 
seiner Zeit, wenn der Betrag aufgegangen, die Beitrags­

Quittungen gegen die Pranumerations-Quittung Um­

tauschen.
§. 59.

Wenn durch Ausschluß eines Mitgliedes, welches 
seine Prästanda schuldig geblieben, eine Vakanz ent­

standen, und, in Aufforderung der Vorsteher, Jemand 
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aus der Zahl der provisorischen Mitglieder es übernimmt, 

die Rückstände des Ausgeschlossenen zu berichtigen, so 
kann derselbe sogleich als aktives Mitglied eintreten, 

und es wird die Zeit seiner Aufnahme von dem Tage 

gerechnet, an welchem der Ausgeschlossene den ersten 

schuldiggebliebenen Beitrag hatte leisten müssen.

§. 40.
Auf Grund früherer Bestimmungen können, doch 

höchstens nur zwölf hochbetagte oder kranke und ver­

armte Mitglieder, hinsichtlich der Entrichtung ihrer Bei­
trage, dahin soulagirt werden, daß ihre Prästanda no- 

tirt, und ihre sammtlichen Rückstände erst bei ihrem 

oder ihrer Frauen Sterbefall, zum Vesten der Kasse des 
Vereins in Abzug gebracht werden. Wer auf diese Hilfe 

Anspruch machen will, muß wenigstens 15 Jahre akti­
ves Mitglied gewesen seyn, und genügende Beweise sei­
ner Zahlungs-Unfähigkeit dem Stifter-Comite beibrin­

gen, der über die Aufnahme der soulagirten Person des 

Vereins zu bestimmen hat. Die Solchem zu kreditiren- 
den Rückstände dürfen nicht den Betrag der Vegräb- 

niß-Quote übersteigen.

Sollte aber ein soulagirtes Mitglied den ganzen 

Betrag der bei seinem Tode auszuzahlenden Quote durch 

die demselben ä Conto geschriebenen Beiträge überlebt 

haben, so wird gesetzlich bestimmt:
1 .) Wenn in solchem Falle einer der Ehegatten 

noch überlebend ist, soll ein Drittheil des für densel­
ben künftighin ausgezahlt werdenden Beerdigungs-Gel­

des zur Beerdigung des Todten ausgezahlt, dem Ueber- 
lebeuden aber, — jedoch nur unter der Bedingung, daß 

er nicht aus der Zahl der Mitglieder austrete, — ä Conto 
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geschrieben werden, der Austretende dagegen jedes wei­

tere Anrecht aufgiebt.
2 .) Ware es aber ein Witwer, oder eine Witwe, 

so sollen, nach Ermessen der Umstande, entweder aus 

der Gesellschafts- oder aus der Hilfs-Kasse 50 Rubel 

S. M. zur Beerdigung gezahlt werden.

Nachdem bei dem Sterbefalle eines soulagirten 
Mitgliedes die nachbleibende Witwe die Rückstände von 

der ihr zu Theil werdenden Begrabniß-Quote liquidirt 
hat, muß dieselbe, wenn sie Mitglied des Vereins zu 

bleiben wünscht, sich zur pünktlichen Zahlung der Bei­

trage verpflichten. Unbenommen bleibt es ihr indessen, 

sich mit der Bitte um Soulagement an den Stifter- 

Comite zu wenden, doch muß sic ihre Beitrage bis zur 

erfolgten Auf»,ahme pünktlich entrichten, bei Verlust 
ihrer Mitglieds-Rechte und aller etwaigen Ansprüche. 
Beim Sterbefall der Frau eines soulagirten Mitgliedes 

wird diesem der Rückstand an Beitragen, laut Conto- 

Buch, in Abzug gebracht, der sich sodann ihm ergeben­
de Rest der Begräbniß-Quote ausgezahlt, und ferneres 

Soulagement gestattet, wenn sich seine Vermögens-Um­
stände nicht dermaßen gestaltet hatten, daß er dieser 

Vergünstigung nicht mehr bedürfte.

§. 41.

Die älteren Mitglieder, der Reihe nach herab bis 

zu denjenigen, die volle 25 Jahre kontribuirt haben, 
sollen von der Beiträge-Zahlung befreit und zu Ehren­

Mitgliedern ernannt werden, sobald als zur Besetzung 
der durch solche Freilassung entstandenen Lücke nicht allein, 

sondern auch für die in den nächsten drei Jahren durch 
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Austritt, Sterbefall und Ausschließung säumiger Mit­
glieder vorkommende Vakanzen sogleich eine hinläng­

liche Anzahl provisorische Mitglieder vorhanden ist. Nach 

einer Durchschnitt-Berechnung können die in drei Jah­

ren vorkommenden Vakanzen etwa dreißig betragen; 
wenn also diese Zahl immer vorräthig ist, so soll die 

Ueber-Zahl an Stelle der alsdann, — aber nicht frü­

her — zu Befreienden, als aktive Mitglieder treten. 

Sollte man jedoch, bei aller Vorstcht im Laufe der Zeit 

an provisorischen Mitgliedern zu kurz kommen, und 

nicht im Stande seyn, die festgesetzte kontribuirende 
Mitglieder-Zahl zu erhalten, so müssen die von Beiträ­

gen befreiten Mitglieder wieder als zahlende eintreten, 
und zwar die zuletzt befreiten zuerst, und so der Reihe 
nach, bis auch, wenn es nothwendig, die allerältesten 

Ehren-Mitglieder wieder zahlbar werden. Bei der den 
ältesten Mitgliedern zu machenden schriftlichen Anzeige, 

deren Ernennung zu Ehren-Mitgliedern betreffend, ist 

ihnen zugleich, unter Anführung des Paragraphs, sol­

ches zu notificiren.

§. 42.

Der jährliche Stiftungs-Tag soll, nach den nähe­

ren Bestimmungen der Vorsteher, im Laufe des Ja­
nuar- oder spätestens Februar-Monats gefeiert, und 

von einem der Vorsteher durch eine, auf die würdige 

Feier des Tages gerichtete, Anrede, die zum Beschlusse 

auf die Ereignisse des verflossenen Gesellschafts-Jahres 
und den Vermögens-Zustand deS Vereins hindeutet, er­
öffnet werden, bei welcher Gelegenheit sämmtliche Bü­

cher, Rechnungen rc. der anwesenden Gesellschaft zur 
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Durchsicht vorzulegen sind. Zur Feier des Stiftungs­

Tages werden sämmtliche, aucb die provisorischen Mit­

glieder, mit Ausnahme der Witwen, zeitig durch ein 
Einladungs-Villet ersucht, sich Nachurittag gegen fünf 

Uhr zu versammeln, amd es bleibt zu wünschen, daß 

ohne legale Ursachen Niemand wegbleiben möge. Nach 

Beendigung der Geschäfte, welche spätestens bis sieben 

Uhr dauern sollen, wird der Abend durch eine Mahl­
zeit bei Musik und Rundgesang gefeiert, wozu jedes 
Mitglied das Tafel-Billet, welches ihm bei der Einla­

dung präsentirt wird, spätestens Tages zuvor mit fünf­

zig Kop. S.M. L Person zu lösen hat.
Alle übrigen Kosten des Stiftungs-Tages, als Mu­

sik, Beleuchtung, Aufwartung rc., werden aus der Kasse 

des Vereins bestritten. Auch wird es jedem Mitgliede 
vcrstattet, Gäste einzuführen, das Tafel-Billet für sie 

zu lösen, deren Namen in dem dazu bestimmten Frcm- 

dcn-Vuch zu verzeichnen, und bleibt der Einführende 
für deren Führung verantwortlich.

Damit auch die soulagirten Mitglieder dieses Ver­
eins nicht verabsäumen niögen, der Feier der Stiftungs­
Tage beizuwohncn, so werden ihnen bei der Einladung 

die Tafel-Billets überreicht, und sie auf Kosten des Ver­

eins bcwirthct.

§. 43.
Frühestens alle fünf Jahre, oder nach Maaßgabe 

des Bedürfnisses auch später, sind die Statuten einer 

genauen Revision zu unterwerfen, zu welchem Behuf 
der Stifter-Comite drei aus seiner Mitte und drei Per­

sonen aus der Gesellschaft zu wählen hat. Diese legen, 

nach Verathung mit den derzeitigen Vorstehern, die 
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nolhwendig gefundenen Abänderungen bent Stifter-Co- 

mite zur Approbation vor, der dieselben sodann zur 
hochobrigkeitlichen Bestätigung befördert.

§. 44.

Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich diesen Statu­

ten in jeder Hinsicht zu unterwerfen, ja, cs verbinden 
sich sämmtliche Mitglieder gegenseitig zur treulichsten 

Erfüllung und steten Aufrechthaltung derselben, damit 

der Verein seinem wohlthätigen Zwecke entsprechen, und 
den spätesten Zeiten ucch Segen bringen könne.
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Regeln
für die

Unterst ützungs-Kasse 
des Ve r e i ns: 

Die erneuerte treue Hilfe.

Die Erfahrung, welche die Administration des Vereins: 

"Oie erneuerte treue Hilfe" im Laufe mehrer 
Jahre machte, hat gezeigt, daß mehre ihrer Mitglieder 

nicht im Stande waren, ihre Beitrage für diesen Ver­

ein cinzuzahlen, wodurch entweoer freiwilliger Austritt, 
oder nach fruchtlosem Verlauf zeitweiliger Nachsicht von 

Seiten der Administration, die Ausschließung solcher 

Mitglieder aus dem Vereine erfolgen mußte. Um nun 
Mitgliedern, die entweder wegen hohen Alters, Krank­

heit oder anderer unverschuldeten Unfälle in solche Lage 

gerathen, daß es ihnen unnr'oglich wird, die gesetzlichen 

Beitrage zu leisten, nicht durch völligen Ausschluß der­
selben der Wohlthat, welche bei ihrem Ableben ihre 

Hinterbliebenen zu hoffen haben, zu entziehen, trugen 
die Vorsteher in der Comite-Versammlung im Januar 
1839 darauf an, eine Unterstützungs-Kasse, aus welcher 
die Beiträge dürftiger Mitglieder dieses Vereins leih­

oder Schenkungsweise an deil Verein gezahlt werden 
sollten, zu errichten. Es ward den Unterzeichneten auf­

getragen, die Regeln, nach welchen diese Unterstützungs­
Kasse verwaltet werden soll, zu entwerfen, und sind 
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solche von ihnen in nachstehenden Punkten zusammen­

gefaßt.

1.
Der Grund-Fonds der Unterstützungs-Kasse besteht 

aus den durch Subscription hn Jahre 1838 zusainmen- 
gebrachten unb fruchtbar gemachten 100 Rbln. S. M. 
Ferner soll ein freiwilliger Beitrag von den gegenwär­

tigen und künftig aufzunehmenden Mitgliedern zu ei­

nem Rubel S.M. ä Person einkasstrt werden, auch von 

der zu zahlenden Leichen-Quote eines, durch Eintragung 
dieses einen Silber-Rubel an der Unterstützungs-Kasse 

Antheil habenden Mitgliedes oder dessen Frau beim 

Sterbefall von jeder ganzen Quote zum Besten dieser 
Kasse ein Rubel S.M. decourtirt, und das auf diese 

Art zusammen kommende Geld ebenfalls fruchtbar ge­
macht werden. Der freiwillige Beitrag der gegenwär­

tigen Mitglieder muß bis spätestens zum Schlüsse des 
Jahres 1840 geleistet seyn, und können später einge­

hende Beiträge nicht angenommen werden.

§. 2.
Es versteht sich von selbst, daß Niemand gezwun­

gen werden kann, den Beitrag von 1 Rubel S.M. zu 
leisten, derselbe daher aber auch keinen Anspruch auf 

etwaige Unterstützung aus dieser Kasse machen kann; da­

gegen aber das, den genannten Beitrag gezahlt haben­

de Mitglied dadurch das Recht, Anspruch auf Unter­
stützung aus dieser Kasse zu machen, sich erworben hat.

§. 3.
Die zu Unterstützungen, welche unten näher be­

zeichnet werden, zu verwendenden Einkünfte der Unter­

stützungs-Kasse bestehen in folgenden:
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a) den Renten der §. 1, bereits vorhandenen hundert 
Rubel S. M., und der noch einzusammeluden Bei­

trage;
b) dem Ertrage der am jedesmaligen Stiftungs-Tage zu 

veranstaltenden Kollekte;

c) den laut §. 26. der Statuten für diesen Zweck be­

stimmten Strafgeldern, wohin gehören:

laut §. 12. u. 21. Strafgelder, die von Comi- 

te-Gliedern und Vorstehern, welche den Versamm­

lungen ohne legale Ursachen nicht beiwohnen, zu 
erheben sind;

laut §. 22. der Beitrag der, bei erhobener Be­
schwerde der Mitglieder wider die Vorsteher, den 

schuldigen Theilen durch den Stifter-Comite auf- 

zulegcnden Strafe; und
laut §. 37. die von ausgeschlossenen und wieder 

aufgenommenen Mitgliedern zu zahlende Strafe;

d) der Hälfte des, §. 31 und 33. naher bezeichneten 
Uebcrschusses von Begrabniß-Geldern, der ohne le­
gale Erben und ohne Hinterlassung einer Disposition 

verstorbenen Mitglieder;

e) dem von jeder ganzen Leichen-Quote eines Mitglie­

des, oder dessen Gattin zu zahlenden 1 Rubel S. M.; 

so wie

f) andereu etwa einfließenden wohlthatigcn Spenden.

§. 4.
Die Empfangnahme, so wie die Verwaltung aller 

zur Unterstützungs-Kasse einfließenden Gelder wird dem 
jedesmaligen kasseführenden Vorsteher übertragen, der 

das über Einnahme und Ausgabe separat von der Haupt- 
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Kasse zu fühlende Buch, gleich den andern den Verein 

angehenden Büchern, zur Revision und Durchsicht sei­

ner Zeit vorzulegen hat.

• §. 5.
An der Unteisiützuiig aus dieser Kasse können für 

jetzt höchstens sechs Personen, die der» Beitrag (§. 1.) 

von 1 Rubel S. M. gezahlt, und dadurch ein Recht 

(§. 2.) hieran erworben haben , zu gleicher Zeit Theil 
nehmen, und haben nur solche Mitglieder Anspruch, die 

deshalb bei dem kasseführenden Vorsteher ansuchen, und 

die wenigstens zehn Jahre hinter einander zum Verein 
kontribuirt, auch in dieser Zeit keine Leichcu-Quote be­

zogen haben, und müssen sie nicht durch erweislich 
eigene Schuld in dürftige Lage geratheu seyn. Der 

kassaführende Vorsteher hat entweder aus eigener Ueber- 

zeugung, oder falls er zweifelhaft darin seyn sollte, 
nach Berathung mit den übrigen Vorstehern, über 

die anerkannte unverschuldet dürftige Lage der An- 
suchcnden ihnen die Unterstützung zu bewilligen.

§. 6.
Die für dürftige Mitglieder zu zahlende Unter­

stützung darf nicht die Hälfte der im Jahre von jedem 

Einzelnen einzutragenden Beiträgen übersteigen, die an­
dere Hälfte hat das unterstützte Mitglied aus eigenen 

Mitteln zu bestreiten. Die Unterstützung kann nur so 

lange wahren, als die dürftige Lage des Unterstützten 

es erfordert; daher es sich von selbst versteht, daß, so­
bald ein solches Mitglied wieder im Staude ist, auS 
eigenen Mitteln den Beitrag zu leisten, die Unterstützung 

sofort aufhört.
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§. 7-
Die im vorhergehenden Punkte angeführte Unter­

stützungs-Art kann Schenkungsweise, aber auch 

leihweise statt finden, nanilich: daß für ein Mitglied, 
welches zur Zeit die Beitrage-Zahlung zu leisten nicht 

im Stande ist, jedoch die gewisse Aussicht hat, solches 
spater thun zu können, aus der Unterstützungs-Kasse 

gegen dessen Schuldschein die Beitrage bestritten wer­

den; dagegen dasselbe verpflichtet ist, sobald seine Um­

stände es gestatten, diesen Vorschuß der Unterstützungs­
Kasse zurück zu zahlen. Bei nicht erfolgter Zurücker­

stattung des Geliehenen, ist der Betrag desselben an der 

seiner Zeit des Betheiligtcn wegen zu zahlenden Ve- 
grabniß-Quote zu kürzen, und so der Untertzützungs- 

Kasse zu ersetzen.

§. 8.
Die Witwe eines Mitgliedes kann erst nach sechs­

jähriger Witwenschaft, so wie das Mitglied, das eine 

Begrabniß-Quote erhalten, erst, nachdem es von da 

ab auf's Neue sechs Jahre kontribuirt hat, Ansprüche 
auf Unterstützung machen.

§. 9.
Sollten aber mit der Zeit so wenige Unterstützung 

bedürfende Mitglieder vorhanden seyn, daß dadurch aus 

den §. 3. erwähnten Einkünften ein auf Renten zu be­

gebendes Kapital sich bildet, so kann dieses zwar frucht­

bar gemacht, keineswegs aber zu andern Zwecken ver­

wandt, vielmehr solch ein Uebcrschuß des einen Jahres 

oder mehrer Jahre, bei einer etwaigen geringer!» Ein­

nahme folgender Jahre, oder auch dazu dienen, die Un­
terstützung auf mehr, als sechs Personen, auszudehnen.
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§. 10.
Bei vorkommenden Fällen, für die in diesen Punk­

ten nichts Bestimmtes enthalten ist, oder wenn diese 
überhaupt eine Abänderung bedürfen, haben die Vor­

steher gemeinschaftlich mit dem Comite sich zu bcrathen 

und die ndthigen Feststellungen zu treffen.

Riga, im Januar 1840.

I. P. G. Ulmann.
I. W. F. Neumann.
F. W. Brenck.

Litt. A.

Reversal e.

Nachdem wir Endesunterschriebene, auf Grundlage der 

von uns gemachten Aufgabe, zu aktiven Mitgliedern 

des Vereins: Die erneuerte treue Hilfe, an- 
und ausgenommen worden, als haben wir, der statu­
tenmäßigen Feststellung zufolge, hiemit declariren und 

bekräftigen wollen, daß vorerwähnte Aufgabe als wahr­

heitstreu und richtig, ganz den Forderungen des §. 2. 
und 3. der von uns unterschriebenen Statuten dieses 
Vereins entspricht, in welcher Hinsicht wir uns, dieser 

freiwilligen Uebereiukunft nach, den dieserwegcn in §. 3. 

der gedachten Statuten enthaltenen Bestimmungen un­

terwerfen.
Riga, den

3
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Litt. В.

Instruktion für den Kafsirer des Vereins.

a.
фег fur die ein- und ausgehenden Geschäfte dieses 

Vereins angestelltc Kassirer hat alle diese Gesellschaft 

angehende Einkassirungen und Auszahlungen, Besorgun­
gen und Bestellungen, überhaupt alle und jede Ge­

schäfts-Aufträge, welche ihm von sammtlichen Herren 
Vorstehern oder einzelnen derselben, Namens dieser Ge­

sellschaft, übertragen werden, genau und pünktlich, und 

zwar mit größter Aufmerksamkeit, bestmöglichst auszu­
richten, und sich dabei eifriger Betriebsamkeit und Akku­

ratesse zu befleißigen.

b.
Au den, ihm von dem kasseführenden Vorsteher 

übertragenen Einkassirungen und Auszahlungen für die­

sen Verein, so wie zu den übrigen Geschäfts-Besorgun­

gen, hat der Kassirer, nach der dieserwegen von Len 
sammtlichen Herren Vorstehern zu treffenden näheren 
Anordnungen, sich allerwenigstens wöchentlich ein Mal 

bei dem protokollführenden Vorsteher, dagegen täglich 

bei dem kasseführenden Vorsteher einzufinden, eben so­

wohl um neue Besorgungen zu übernehmen, als auch 

über die Ausrichtung der früheren, Bericht zu erstatten, 

insbesondere aber über den Erfolg der Einkassirungen, 

und über bereits eingcflossene Gelder, Rechenschaft abzu­
legen, wobei derselbe gehalten ist, die angeblichen Rück­

stände durch Vorlegung der noch uneinkassirten Quit­

tungen zu belegen.
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с.
Es wird dem Kassirer zur Psiicht gemacht, die 

fuuktionireuden Vorsteher als seine Vorgesetzten zu be­
trachten, sich mit gebührender Artigkeit, und bei seinen 
Geschäfts-Verhältnissen stets anständig und bescheiden 

gegen sanimtliche Mitglieder dieses Vereins zu betragen; 

denn wenn gleich der Gcschafts-Trager dieses Vereins 
zugleich auch Mitglied desselben seyn, oder solches noch 

werden kann, so folgen daraus gar keine Begünstigun­
gen, Anmaßungen oder Vorrechte für ihn, indem der­

selbe, so lange er in Funktion ist, in Hinsicht seiner 

Geschäfts-Verrichtungen, doch nur als ein besoldeter 

Geschafts-Trager der Gesellschaft zu betrachten ist.

d.
Als Entschädigung für alle Mühwaltung, die der 

Kassirer für sammtliche ihm anvertrauten Geschäfts­

Angelegenheiten dieses Vereins hat, wird demselben:

a) Bei jedem Sterbefalle, zu welchem derselbe die 
Beiträge von den Mitgliedern einkassirt und ab­

geliefert hat, zehn Rubel S.M.

b) Für jede Ausammenberufung der Glieder des Stif­
ter- Comite's vier Rubel S.M.

c) Für jede Einladung sämmtlicher Mitglieder die­

ses Vereins, sei cs zur Feier des StiftungstageS 
ober zu einer eztraordinairn General-Versamm­

lung, zehn Rubel S.M.

d) Ein Drittheil der ihm zur Einkassi'rung überge­

benen und von ihm abgelieferteu Strafgelder ge­

zahlt.
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6.
Der Kassirer hat, vor Antritt seiner Geschäfte, ein 

Mitglied aus dieser Gesellschaft, oder ein anderes brauch­

bares Subjekt, den derzeitigen Vorstehern vorstellig zu 
machen, welches, im Fall eintretender Krankheit, die 

Geschäfte für ihn und an seiner Stelle übernimmt; 
auch muß dasselbe durch ihn von Allem gehörig unter­

richtet seyn.

f.
Schließlich hat der Kassirer sowohl, als auch der 

von ihm vorgestellte und angenommene Suppleant, ein 

Exemplar dieser Instruktion folgeildernraßen zu unter­

schreiben und zu bestegeln.

"Zu dem Inhalte vorstehender Instruktion beken­

ne und verpflichte ich mich durch meine Unterschrift, 

wahrend auch der von mir in Vorschlag gebrachte und 
angenommene Substitut, der Herr N. N., in so weit 

diese Instruktion auf ihn Anwendung findet, Gegen­

wärtiges mit unterschrieben hat.«

Riga, den

als Substitut für das Ein- als Einkasfirer des Vereins: 

kasstrungs-Geschaft des ne- "Die erneuerte treue Hilfe« 
benbenannten Kassirers. genannt.

Zum Schluß wird noch festgesetzt: Für eintretende 

besondere Falle, für welche in den Statuten und den 

Regeln für die Unterstützungs-Kasse, als auch in den 

bcigefügten Schema's Litt A. und B. nichts enthalten 

ist, haben die Vorsteher gemeinschaftlich mit dem Co- 
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mite die ndthig erscheinenden Anordnungen oder Fest­

setzungen zu treffen und im Protokoll-Buch zu verzeich­

nen. Dergleichen besondere Festsetzungen gelten nicht 
nur für den eben in Rede stehenden Fall, sondern sie 

haben gleiche Gesetzes-Kraft und Anwendung für ähn­

liche in Zukunft vorkommcnde Fälle.

Riga, im August 1842.

Pastor D. Wendt,
F. W. Brenck,
Tit.-Rath A. Kählbrandt,
I. F. Walther,

als derzeitige Vorsteher des Vereins:

"Die erneuerte treue Hilfe.^

K. Dietrich,
F. Hardenack,
I. H. Hollander,
M. C. W. Kirchhoff, 
Dr. C. G. Napiersky, 
Dr. F. H. Neumann, 

als der zur Revidirung der Statuten 

ernannte.Comite.
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Nuf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des Selbst­

herrschers aller Neusten rc., eröffnet der Rath der Kai­

serlichen Stadt Riga auf das sub Praes, den 9. Sep­

teniber 1842 eingcreichte Gesuch der derzeitigen Vor­
steher des Vereins: "Oie erneuerte treue Hilfc^ 

genannt, um Bestätigung der neu rcvidirten Statuten 

gedachten Vereins, hiemit zur

Resolution:
Daß bemeldete Statuten, da dieselben nichts' Wider­
gesetzliches enthalten, und den Fundamental-Prinzipien 

\ der Stiftung entsprechen, obrigkeitlich zu bestätigen, 
o-1 Supplicantibus aber, wie hiemit geschieht, aufzugeben 
3 / sei, für statt Stempel-Papier verbrauchte eilf Bogen 

I ordinairen Papiers die Stempel-Gebühr mit drei Ru-- 
V beln dreißig Kopeken S. M. allhier zur Kronskasse ein» 

zuzahlen, auch eine beglaubigte Abschrift dieser Sta­
tuten zu deren Aufbewahrung im inner» Archiv nach­
zuliefern.

Gegeben Riga RathhauS, den 3. Oktober 1842.

(b.S.) A. Tnnzelmarrrr,
Ober-Sekretair.
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Abzüge von den einkasssrten Summen, §. 35.
Alter der Aufnahme, §. 2. und 6.
Aufnahme der Mitglieder durch Mehrzahl der Bälle, §. 4.

------ ------ auch durch die Vorsteher, §. 4.
-----  ----- wenn sie versagt wird, §. 4.
—- ------ wenn sie der Gesundheitö-Zustand nicht

gestattet, §. 6.
Auslagen in der Fremde gemacht, erweisliche zu bezahlen, 

§. 33.
Begräbniß-Gelder dürfen nicht in Konkurse gezogen werden, 

8. 34.
Belegen der übrig gebliebenen Summen, §. 18.

—- Ehescheidungen, bei, §. 7.
Beiträge, Zahlungs-Termin, §. 37.
Ehren Mitglieder, wenn mehr als 30 Kandidaten, §. 41.
Eintritt in Stelle eines Ausgeschlossenen, nach Zahlung der 

Restanzien, §. 39.
Eintritts-Geld zu entrichten, §. 5.

------ ist verschiedener Größe, §. 6.
------ Nachzahlung, wenn während der Kandidatur 

die 50 Jahre überschritten sind, §. 6.
------ wenn es verweigert wird, §. 6.

Gattin eines Mitgliedes ist bei seinen Lebzeiten zahlungsfrei, 
§. 7.

------ nach des Mannes Tode, wenn sie Mitglied bleibt, 
§. 28.

Geld-Strafe zu erlegen oder aus der Hilfskasse zu zahlen, 
8. 2v.

Gesellschafts-Kasten, drei Schlüssel, 8. 18.
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Kandidaten, wie zu proponiren, §. 3.
------ Namen und Alter aufzugeben, §. 3.
------ ------ ------ der Frau, §. 3. .
----- Richtigkeit der Airgabe, wenn sie bezweifelt wird, 

§. 3.

Kassirer, von wem zu erwählen, 8. 23.
------ dessen Kaution, §. 24.
------ Emolumente, §. 25. und 26.
------ Instruktion, §. 24. und S. 34.

Kriminal-Verbrechen, §. 8.

Mitglieder, auögeschiedene können wieder einiketen, §. 37.
----- - welcher Stände? §. 2.
------Gattin, zahlungöfrei, §. 7.
------ zwölf soulagirte, §. 40.
----- soulagirte, wenn sie die anszuzahlenden Beiträge 

in der ihnen zu Gute geschriebenen Quote 
überleben, §. 40.

------ deren Witwen, 8. 40.
------ sollen die Statuten aufrecht erhalten, 8. 44.
------ provisorische, haben ein Eintritts-Geld zu entrich­

ten, 8. 5. und 6.
----- Sterbe-Gelder-Quoten nach den Jahren der Mit­

gliedschaft, 8. 35.
----- haben Stellvertreter bei entfernter Wohnung oder 

Abreise namhaft zu machen, 8- 10.
--  50 bilden den Stifter-Comit«, §. ц, 

Pränumeration der Beiträge wünschenSwerth, 8. 38. 
Protokolle einzutragen, 8- 17. und 18.

----- vom Protokoll-Führer zu unterschreiben, 8. 20.
------ das letzte des StiftungS-IahreS, 8. 20.
—— deö Stifter-Comitö'S, §. 20.

Rcversale über die Aufgabe von Alter rc., 8. 5.
Revision der Statuten, frühestens alle fünf Jahre, 8- 43.
Revidenten der Jahreö-Vcrwaltung, wie zu wählen? 8. 13.
Selbstmord entzieht nicht das Anrecht, 8- 27.
Statuten, von den Mitgliedern zu unterschreiben, 8. 5,
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Stellvertreter für die Zahlung bei Reisen re-, §. 10.
Sterbe-Gelder, wer auf sse Anspruch hat, §. 29.

-— es kann bei Lebzeiten über sie verfügt werden,
§. 30.

------ gesetzliches Dokument dazu, §. 30.
----- wie bei in der Fremde, oder ohne Disposition 

Verstorbener zu verfahren, §. 31.
------ sechsmonatliches Proklam, §. 33.
------ wie viel in einzelnen Fällen die Vorsteher aus­

zuzahlen haben, §. 35.
------ dürfen nicht in Konkurse gezogen werden, §.34.
------ das Recht der Gesellschaft an sie bleibt unver­

sehrt, §. 34.
----- wo keine Erben nachbleiben, §. 30.

Stifter-Eomit«, §. 11 ff.
----- wie zu ergänzen, §. 11.
------ von den Vorstehern durch gedruckte Zettel ein­

zuladen, §. 12.
------ wer bei der Einladung unentschuldigt auSbleibt, 

§. 12.
-----  20 müssen für den.Antrag versammelt seyn, §. 13.
------ wie bei gleichgethcilten Stimmen zu verfahren?

§. 13.
t ------ was in demselben vorzutragen, §. 13.

------ hat die Revidenten der Jahres - Verwaltung zu 
erwählen, §. 13.

----- seine Beschlüsse sind inappellabel, §. 14.
------ ------ ------ gelten auch für nicht in den Sta­

tuten befindliche Fälle, S. 36. 37.

Stiftungs-Tag, §. 42.
------ ------ Kosten desselben, §. 42.
------ ------ freie Tafel Billete für die soulagirten Mit­

glieder, §. 42.
------ -— Gäste, §. 42.

UnterstützungS-Kasse, Ansprüche, wer sie haben kann, S. 29.
------ ------ in welcher Art, S. 32.

3*
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Unterstützung^ Kasse, wenn die Ansprüche erst gemacht werden 
dürfen, S. 32.

------ ----- das Kapital nur zu diesem Zwecke, S. 32.
-----  ------ wenn schon eine Begräbniß-Quote ge« 

zahlt worden, S. 32.
-----  ------ wie viel der Beitrag? S. 31.
-----  ------ Beiträge, S. 29.
------ ----- Fonds, S. 29. und 30.
------ ------ Gründung, S. 28.
------ ------ Kapital, wenn es anwächst? S. 32.
------ ------ wer JO Jahre Mitglied gewesen, ohne 

Etwas zu erhalten, S. 31.
------ ------ Unterstützung, welcher Art, S- 32.
------ ------ wie Viele können unterstützt werden?

S. 31.
------ . ------ Verwaltung, S- 30.

Vorsteher, Anordnungen derselben zu respektiren, auch wenn 
sie sich nicht auf das Statut gründen, §. 19.

------ Ausbleiben derselben von der Versammlung, §. 21.
------ austretender, jährlich einer, §. 16.
----- neu einzuführender, §. 16.
— kasseführender, wie dem Geschäfte vorzustehen, §. 18.
------ Klage über dieselben beim Stifter-Comit«, §. 22.
----- Zahl, §. 15.
------ Wahl, darf nicht abgelehnt werden, §. 16.

Witwer, wenn sie wieder herrathen, müssen ihre Frauen ein­
kaufen, §. 9.

Wohnungs - Veränderungen von den Mitgliedern anzuzeigen, 
§. 10.

Zusätze und Bestimmungen außer den Statuten der Gesell­
schaft und den Regeln der UnterstützungS-Kasse haben 
nicht nur für einmal, sondern für alle ähnliche Fälle 
bindende Gesetzeö-Kraft, S. 36. und 37.

Zweck deö Vereins, §. 1.
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